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Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e. V. 

Name Vorname 

Straße PLZ Ort 

Telefon E-Mail 

Geburtsdatum 

Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

15 Euro für Kinder und Jugendliche sowie Personen bis zum 26. Lebensjahr, die sich in 
Ausbildung befinden 

25 Euro für Einzelmitglieder (Mindestbeitrag) 

 Euro für Einzelmitglieder (freiwillig höherer Beitrag). 

Mit den satzungsgemäßen Bedingungen1 bin ich einverstanden. 

Die Hinweise zum Datenschutz auf der Rückseite habe ich gelesen. 

Ort, Datum, Unterschrift (bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, zusätzlich Unterschrift 
der gesetzlichen Vertreter) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e. V. (VFOS) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom VFOS auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE09ZZZ00000624487. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Vorname und Name der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers 

IBAN 

Ort, Datum, Unterschrift der Kontoinhaberin

1
 Auszug aus den satzungsgemäßen Bedingungen 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft: Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person
werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren
Erlöschen), Austritt, Streichung aus der Mitgliederliste oder Ausschluss aus dem Verein. Der Austritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, 
ist die Austrittserklärung auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Der Austritt kann jederzeit bis 
spätestens 30. September zum Jahresende erfolgen. 
§ 5 Mitgliedsbeitrag: Der Beitrag ist kalenderjährlich zu entrichten und für das Eintrittsjahr voll zu zahlen.

— 
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Informationspflichten nach Artikel 13 DS-GVO 

Nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) hat der Verantwortliche einer betroffe-
nen Person, deren Daten er verarbeitet, die in dem Artikel genannten Informationen bereitzustellen. 
Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 

1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters 

Herr Helmut Egler und Frau Sabine Lindert, E-Mail: info@vfos.de. 

2 Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen 

Die personenbezogenen Daten werden 

 im Rahmen der Mitgliederverwaltung und –betreuung verarbeitet (z. B. Einzug des
Mitgliedsbeitrages, Einladungen zu Mitgliederversammlungen) und für

 den Versand von Informationen über die Vereinsarbeit und die Städtepartnerschaften genutzt.

3 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung 
eines Vertrages zwischen Mitglied und Verein gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. Bei dem Ver-
tragsverhältnis handelt es sich um die Mitgliedschaft im Verein. 

Darüber hinaus ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, der der Verein unterliegt, gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO erforderlich. Hierbei 
handelt es sich um handels- und steuerrechtliche Regelungen für das Ausstellen von Zuwendungs-
bescheinigungen und deren Aufbewahrungsfristen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für den Versand von Informationen erfolgt aufgrund einer 
Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 

4 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Die Daten der Bankverbindung werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Taunus Sparkasse 
weitergeleitet. 

5 Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung 
der Mitgliedschaft werden die Daten gelöscht. 

Daten, die gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten werden müssen, werden nach 
Ablauf dieses Zeitraums gelöscht (für Zuwendungbescheinigungen beträgt die Aufbewahrungsfrist 
10 Jahre). 

6 Rechte der betroffenen Personen 

Den betroffenen Personen stehen die folgenden Rechte zu: 

 Das Recht eine Einwilligung jederzeit zu widerrufen (Artikel 7 DS-GVO), 

 das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten (Artikel 15 DS-GVO), 

 das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO), 

 das Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO), 

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO), 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO), 

 das Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung (Artikel 21 DS-GVO) und 

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO). 
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